
Anlage 3 
Muster zur Festsetzung des Amtes, in das eingestellt werden soll* 

 
 
Behörde / Aktenzeichen             Ort, Datum  
 
 

Gegen Empfangsbekenntnis 

 

Frau / Herrn  

Amtsbezeichnung Vorname, Nachname,  

Adresse 

 

 

Betr.:  Festsetzung des Amtes, in das nach § 23 BBesG oder nach § 20 BBG i.V.m. § 25 BLV 

eingestellt wird  

  Name, Vorname; Geburtsdatum  

 

Sehr geehrte Frau ……/ Sehr geehrter Herr …….., 

 

Sie werden mit Wirkung vom … in ein Amt der Besoldungsgruppe A … der Bundesbesoldungs-
ordnung A eingestellt.   

oder  

Sie werden mit Wirkung vom … in ein Amt der Besoldungsgruppe B … der Bundesbesoldungs-
ordnung B eingestellt.  

oder 

Sie werden mit Wirkung vom…  in ein Amt der Besoldungsgruppe R … der Bundesbesoldungs-
ordnung R eingestellt 

oder 

Sie werden mit Wirkung vom … in ein Amt der Besoldungsgruppe W … der Bundesbesoldungs-
ordnung W eingestellt.  

Eine Begründung ist beigefügt. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim (…..) einzulegen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Unterschrift 

___________________________________________________________________________ 
*Der Bescheid kann mit dem Bescheid zur erstmaligen Stufenfestsetzung nach § 27 Abs. 1 i. V. m. 
§ 28 des Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG) zusammengefasst werden.
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Begründung: 

 

Gemäß Bescheid vom …..haben Sie am …… die Befähigung für die Laufbahn des 

……..erworben.  

 

Anschließend haben Sie folgende hauptberufliche Tätigkeiten ausgeübt:  

 

Zeitraum tätig als….im…. Tag Monat Jahr 
z. B. 
15.9.1992-
14.12.1992 

 
Schreibkraft im … 0

 
6 

 
1 

……..     

 

Eingangsamt Ihrer Laufbahn ist nach den §§ 23 oder 24 BBesG ein Amt der Besoldungsgruppe 

A… der Bundesbesoldungsordnung A.  

 

Eine Einstellung in ein höheres Amt als das Eingangsamt ist gemäß § 20 BBG in Verbindung mit 

§ 25 BLV erfolgt, weil …….. 

 

oder 

Eine Einstellung in ein höheres Amt als das Eingangsamt erfolgt nicht, weil …. 


